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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLDES REG~ERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

12. Februar 1985 Nr. 477

EG Nuglar—St, Pantaleon: Aenderung Zonenpian
Behandiung der Beschwerden

1.

1. IYer Gemeinderat der Einwohnergemeinde Nug1ar~St. Pantaleon
unterbreitet dem Regierungsrat die Aenderung des Zonen—
planes, Umzonung GB Nr. 1545 von der Wohn—Gewerbezone
UG 2 in die Kernzone K2, zur Genehmigung, Der Plan hat
in der Zeit vorn 7. Mai bis 5. Juni 1984 öffentlich auf—
gelegen. Die dagegen eingereichten Einsprachen hat der
Gemeinderat mit Beschluss vom 20, Juni 1984 abgelehnt.
Gegen diesen Entscheid fUhren Beschwerde beim Regierungs—
rat:

l,~Herr Egon Frei, Emanuel-BUchel Str,, 4133 Pratteln,
zusammen mit Herrn Erwin Frei, Mattenweg 1, Lausen

2. Urs Saladin AG, Weinkellereien, Nuglar—St. P~.nta1eon,
v,d. Dr. Victor Monteil, Fürsprecher.un.d Notar,
Gurzelngasse 27, Solothurn

Der Regierungsrat hat im Zusammenhang mit der Frage der
Plangenehmigung über die Beschwerden zu entscheiden

(§ 18 Abs. 2 BauG).
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2. Die Herren E, und E, Frei verlangen die Ablehnung der

beabsichtigten Tirnzonung.

.D‘ie Firma Urs Saladin AG‘ stellt das Rechtsbegehren, es

sei der Einspracheentscheid des Gemeinderates aufzuheben

und das Grundstück GB Nr. 1545 in der Wohnzone zu be

lassen, u.K.u,E.F.

Die .Einwohnergemeinde Nuglar~St. Fantaleon beantragt

mit ihrer Vernehmlassung sinngemäss die Abweisung der

Beschwerden und die Genehmigung des Nutzungsplanes,

Für den Inhait der Be~chwerden ~nd der Vernehmiassung

wird auf die Akten verw,iesen und im folge~~den, soweit

n~tig, Bezug genommen.,

3 Am 24 Oktober 1~84 fuhrten Beamte des Bau—Departenen bes
in Anwesenheib der Parbeien einen Augenschein durch

.1±•..

1. Die Beschwerdeführer sind als Eigentümer angrenzender
Grundstücke zweifellos zur Beschwerde legitimiert. Diese
~irden rechtzeitig eingereicht,‘ weshalb darauf einzu
treten ist.

2. Es ist zunäQhst festzustellen, was für die Kognitions—
befugnis des Regierungsrates als Genehmigungsbehörde

und Beschwerdeinstanz gilt

Nach § 9 ‚~bs 1 BanG ‚ist die Ortsplanung Aufgabe der Ein—
wohnergemeinde. Den Gemeinden steht somit — in Ueberein
stimmung mit der Forderung von Art, 2 Abs. 3 Bundesgesetz
über die Raumplanung (RPG) — eine relativ erhebliche Ent

scheidungsfreiheit Zu,



: Daneben sind die Nutzungspläne durch den Regierungsrat zu

gene1~migen, soweit sie nicht rechtswidrig oder offen--
sichtlich unzweckmässig Sind und nicht dSn übergeordne

ten Planungen widersprechen (~ lB BauG). Daraus ergibt

sich für den Regierungsrat eine grundsätzlich umfassende

Kompetenz zur Ueberprüfung der Recht-- und Zweckmässig—
keit, Wie das Wort ~offensichtlich“ bereits ausdrückt,
auferlegt sich der Regierungsrat - zur Wahrung der den
Gemeinden eingeräumten, relativ erheblichen Entschei

dungsfreiheit — bei der Prüfung der Zweckmässigkeit eine
gewisse — vom Bundesgericht wiederholt gebilligte Zu
rückhaltung (BGE 106 la 7lf.), d.h., er darf nicht das
eigene Erm~ssen anstelle jenes der Gemeinde setzen, Es
ist Sache der Gemeinde, unter mehreren verfügbaren und
zweckmässiger~ Lösungen zu wählen.

3~Frei

a) Es ist hier in formeller Hinsicht festzustellen,
dass es im vorliegenden Verfahren einzig und allein
um die Umzonung von GB Nr. 1545 geht. Soweit sich die
Ausführungen d~r B~schwerdefüh±~er auf die Zonenein—
teilung von GB Nr. 1557 und auf einen möglichen Coop—
Laden auf GB Nr. 1545 bezi~hen (Ziff. 1 d und 3 der
Beschwerde), ist darauf nicht einzutreten.

b) Den Beschwerdeführern geht es vorab darum, dass ihre
sehr kleine Parzelle (GB Nr. 2452) vor einem grösse
ren, unförmigen Baukubus auf GB Nr. 1545 geschützt
werde, Dies sei heute der Fall, Das Grundstück liege
in der Zone IJG 2 und müsse daher gegenüber anderen
Zonen einen Abstand von 10 m wahren, wodurch — zusammen
mit der offenen Bauweise und dem erforderlichen
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Strassenabstand — keine nennenswerte Ueberbauung mehr

möglich sei; der heutige GrundeigentUmer habe diesen

Sachverhalt beim Kauf des GrundstUcks gekannt0

Das neue Baugesetz kennt eine Uohn—Gewerbezone, in

der sich das umstrittene GrundstUok befindet, nicht

mehr0 Es unterscheidet vielmehr klar die Vohnzone

(~ 30 BauG) von der Gewerbezone (* 32 BauG). Nach d~r
ständigen Praxis des Bau—Departementes gilt eine Wohn—
Gewerbezone, wie die vorliegende, als Wohnzone im

Sinne von § 30 BauG, in der nichtstörenden Gewerbe—

und Dienstleistungsbetriebe zulässig sind0 Es kommen

demzufolge die Vorschriften der Wohnzone zur Anwendung;

ein Immissionsabstand gemäss § 24 Abs. 2 Kant. Baure~

glement (KBR) von 10 in mU~sste nicht eingehalten werden.

Auch der erforderliche Strassenabstand wird durch eine

Umzonung nicht berUhrt, und es gilt in der Kernzone

ebenfalls die offene Bauweise. — Die Argumentation

der BeschwerdefLihrer stösst in diesem Punkt ins Leere.

c) Die Beschwerdeftihrer geben weiter an, die Bestrebungen
der Gemeinde, de~aDorfeingang und die umliegende Zone

zu schützen, liessen si.ch mit einer Umzonung in die

Kernzone nicht erreichen~ im Gegenteil, es sei dieser

Schutz mit der Zone UG 2 viel besser go~r~hrleistot.

Die Kernzone gebe den Grundeigentümern lediglich die

Möglichkeit einer erhöhten Ausnützung.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Es ist

zwar zutreffend, dass nach den geltenden Zonenvor-~

schriften die Umzonung eine Erhöhung der Ausntttzungs—

ziffer von 0,35 auf 0,5 mit sich bringt. Daraus aber

nun abzuleiten — wie dies die Beschwerdeftihrer tun —
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~es würde ein unförmiger Baukubus ermöglicht, ist

falsch. Gemäss §10 lit, a des G&aeindebaureglementes

vorn 12.~ Januar 1973 (zur Gültigkeit~ dieses Reglementes

5, Ziff. 4 b hiernach) bezweckt die Kernzone den Schutz

erhaltenswerter Ortsteile, In der Kernzone müssen sich

Neu— und Umbauten in verschiedener Hinsicht sinnvoll

in das Strassenbi]Ld einfügen. Die Umzonung in die

ICernzone erweist sich daher für das angestrebte Ziel,

eine ästhetisch möglichst gute Ueberbauur~gzu erreichen,

als durchaus sirnnvbll.

Die Beschwerdeführer bestreiten im übrigen die Zuge

hörigkeit des fraglichen Grundstücks zum schützens—

werten Ortsteil nicht (vgl0 auchZiff. 4 b hiernach).

4. Beschwerde Urs Saladin AG

a) Die Beschwerdeführerin wendet sich vorab gegen den

Zeitpunkt, in dem die Umzonung vorgenommen werden

solle, Es werde dabei keine Rücksicht auf die zur Zeit

laufende 0rtsp1anu~agsrevision genommen. io sei es

denkbar, dass mit der Umzonung nur beabsichtigt werde,

den in nächster Zukunft zu erlassenden Zonenplan ir

gendwie zu prä~u4izieren, Die Eigentümer von GB Nr.

1545 wUrden beim~neuen Zonenplan darauf bestehen wollen,

die er$t kürzlich verfügte Umzonung in die Kernzone

sei beizubehalten.

Es ist der Bes chwerdeführerin dahingehend zuzustimmen,

dass sich die Planungsbehörden mit Planänderungen von

einzelnen GrundstüQken oder Gebieten während eines

laufenden 0rtsp1anung~revis ionsverfahrens Zurückhaltung

auferlegen müssen, Eine :50l~b0 PlanLinde~‘ung legt in

der Tat die Ortsplanungsrevision in diesem Punkt fest,



indem dieses Grundstück im Rahmen der Ortsplanung

planerisch nicht mehr anders behandelt werden kann0

So hat der Regierungsrat z.B. schon wiederholt Teil—

zonenplänen die Genehmigung versagt, die Gebiete um—

fassten, die im Zuge der Ortsplanungsrevision hätten

ausgezont werden können.

Auf der anderen Seite bedeutet die Inangriffnahme

einer Ortsplanungsrevision aber nicht, dass die Ge

meinde nun überhaupt keine Planänderung ausserhalb der

Gesamtrevision mehr vornehmen könnte0 Soweit sich eine

Planungsmassnahme als recht— und zweckmässig erweist

und feststeht, dass auch die Berücksichtigung der Ge

samtplanung zu keinem anderen Ergebnis führen wird,

gibt es keinen Grund, mit einer solchen Planungsrnass—

nahme bis zur Gesamtrevision zuzuwarten. Es ist daher

nachfolgend zu prüfen, ob die Voraussetzungen im vor

liegenden Fall erfüllt sind oder nicht.

b) Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin sind sie

es nicht. Insbesondere seien — so macht sie geltend —

keine gewichtigen Gründe, welche die Umzonung eines

einzigen Grundstückes rechtfertigen könnten, gegeben.

Nur aus gewichtigen Gründen sei aber der Plan abänder~

bar. Das Anliegen des Gemeinderates, den schönen Dorf—

kern zu erhalten, könne auch ohne Umzonung erfüllt

werden, denn das kantonale Recht (B~uG und KBR) ent

hielten für K.ernzonen keine schärferen ästhetischen

Vorschriften als für die übrigen Wohnzonen.

Die Meinung der Beschwerdeführerin kann nicht geteilt

werden. Das Baureglement der Gemeinde, welches vom Re—

gierungsrat am 12. Januar 1973 genehmigt wurde und

welches auch nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts
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weiter gilt, soweit es diesem nicht widerspricht, sieht

eine spezielle Kernzone vox‘ (.~ 10 lit. a). Diese be

zweckt den Schutz erhaltenswerter Ortsteile und legt

fest, dass sich Neu— und Umbauten sinnvoll in das

Strassenbild und die herkömmliche Bauweise einfügen

müssen, vor allem im Hinblick auf:

— Stellung, kubische Form und Dachneigung der Bauten

- Massstab, Gestaltung, Material und Farbgebung

— Vorplatzgestaltung.

Nicht gestattet sind störende Reklamen und Schriften,

im Strassenbild sichtbare Garagerampen sowie frei

stehende Garagen.

Es kommen die Bauzonenvorschriften im Allg. Bebauungs

plan, Gemeindeteil Nuglar, hinzu, welche für die Kern—

zone als Dachform ein Satteldach von mmd, 450 Neigung

vorschreiben und eine höhere First ermöglichen.

Diese Kernzonenvorschriften stellen die rechtliche

Grundlage für die — gegenüber herkömmlicher Wohnzonen

strengeren — Aesthetikauflagen (z.B. Dachneigung, Ma

terialien usw.) dar.

Daneben bestreitet die Beschwerdeführerin die vom Ge

meinderat hervorgehobene Bedeutung des umstrittenen

Grundstücks für den schönen Dorfkern zu Recht nicht, —

Die ursprüngliche Ueberbauung Nuglars gruppiert sich

um zwei Strassengabelungen und erscheint dadurch als

sogenanntes Haufendorf, Für die Erhaltung des Orts—

bilde~ ist deshalb unter anderem der Strassenraum, wel

chem im Bereich der Strassengabelungen zugleich dorf—

platzähnlicher Charakter zukommt, von grosser Bedeu

tung. Es ist heute die alte Bausubstanz noch weit

gehend vorhanden, so dass die Gestaltung, die Stellung

und die Bauwei~e von Neubauten für das Ortsbild sehr



wichtig sind, Die hier zur Diskussion stehende, noch

unLiberhaute Parzelle bildet den Eingang zum eigentli

chen Dorf und ist visuell auf den Dorfplatz ausgerich

tet, An dieser Stelle ist es daher sehr wichtig, dass

die künftigen Bauten hinsichtlich Stellung und Ge

staltung dieser torähnlichen Situation und der opti

schen Zugehörigkeit zum Dorfi~latz Rechnung tragen.

Es stellt demnach die Zuweisung von GB hr, 1545 zur

Keruzone K2 die planerisch richtige Lösung dar. Ein

Zuwarten auf die Gesantrevision ist nicht geboten; es

wird mit der vorgängigen Umzonung dafür gesorgt, dass

eine allfällige Ueberbauung bereits heute (ab dem

Zeitpunkt der Auflage des vorliegenden Plans) den be

rechtigten, ästhetischen Anliegen des Gemeinderates

entsprechen müsste.

c) Im Interesse der Vollständigkeit und Klarheit sei zu

den weiteren Ausführungen der Bes chwerdeflihrerin noch

folgendes festgestellt~

— Es gilt weder aufgrund des bisherigen Zonennlanos

noch aufgrund des vorliegenden Planes die ge

schlossene Bauweise. Diese müsste die Gemeinde im

Bauplanverfahren aus drLicklich einführen (~ 55 KDR),

was sie aber, nach den Angaben des Vertreters der

Gemeinde am Augenschein, nicht beabsichtigt, Auf

jeden Fall könnte die Eeschwerdeführerin gegebenen

falls in dem dazu notwendigen Verfahren ihre Rechte

wahren.

— Es ist zutreffend, dass für die zulässige Gebäude—

höhe ~ 10 KEB. gilt. Bei der von der Gemeinde für die

Kernzone festgelegten ~Tzulässigen Gebäudehühe ab oh
Erdgeschossu handelt es sich um die maximale 1~irst~



höhe, was nach l~ Abs, 5 EBR zulässig ist,

5, Fach dem vorgängig Ausgefährten ist festzustellen, dass

die von der Gemeinde gewählte Planung vom öffentlichen

Interesse getragen wird und sich als recht— und zwoch~

mässig im 1~inne von ~ l~ Abs0 2 BauG erueist. Der Plan

ist zu genehmigen.

Die Beschwerden sind abzuweisen, soweit (Beschwerde der

Herren Frei) darauf eingetreten werden haun, Die Dc—

schwerdefährer haben an die Kosten ~des Verfahrens je

Fr, 400.—— zu bezahlen, die mit der~~ geleisteten Kosten~~

vorschässen zu verrechnen sind,

Es wird

beschlossen:

1. Die Aenderung des Zonenpianes der Biliwolinergeneinde

Fuglar~~St. Pantaleon, Umzonung von GB i.~r, l5~:-5 von VG 2

in K2, wird genehmigt0

2~ Die Beschwerde de~ ::erren Egon und Erwin Frdi wird ab~

gewiesen, sowei:t~ darauf eingetreten werden hann, ~ALe

haben die Kosten des Verfahrens von Fr. ~ (inhl,

Entscheidgebühr) zu bezahlen, Der Lostenvorschuss

wird verrechnet,

3. Die Beschwerde der Firma Urs Saladin AG wird abgewiesen0
Sie hat die Kosten des Verfahrens von Fr. 400,—— (inhl,

Entscheidgebähr) zu bezahlen, Der geleistete Koston~

vorschuss wird verrechnet,

4. Die Gemeinde wird eingeladen, dem Amt fär Eaumplanung

bis zum 31. Iiärz lfB5 noch 5 Pläne, wovon 1 :L~er~lar in
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reissfester AusfUhrung, zuzustellen0 Diese sind mit

dem Geriehmigungsvermerk der Gemeinde zu vors ehen

5, Bestehende Plane und fleglemente sind auf dem Geltungs
bereich des vorliegenden Planes nicht anwendbar, so-

weit sie diesem widersprechen.

GenehrnigungsgebiiJ~r: Fr. 200,--— Kto. 2000~45l.oo

:~ub1ikatjonskoste~~: Fr. 23.-~— Kto. 202o_455,QQ

Fr. 225.— ~

Kostenrechnung Egon Frei, Pratteln
~reiLause~a

Kostenvorschuss: Fr. 4QQ.~_

o /. Verfahrenskosten
(inkl EntscheidgebUh~~L~0o,__ von Kto. ll~, 650

umbuchen auf Kto.
~ 2000—431,00

Kostenvorschuss: Fr. 400,~—

0/. Verfahrenskosten
(inkl. EntscheidgebU~40O~~ von Kto. ll~). 650

Fr0 —— ‚ —— umbuchen auf Kto.
2000-451,00

(Staatskanzlei ii‘, 50 )~S ~
.0er Staatssckroiber:

~
Ausfertigung Seite 11
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Dem arteinentss ekret~ir

Eau—Departement (br)

Amt ft~r fl.aumplanung (4), mitAmtennc~ji~p1am

Amt f~ir ~[asseruirtschaft (2)

Kreisbauamt III, 4143 Dormach, mit Planausschnitt ~RP

Amtsciireiberej Doriieck, 4143 Dornach, mit 1 ~en~ P1a~
~SC1~~ttiUtS,D~

Finanzver~‘ra1tung/Debito renbuchhaltung (5) zum_Umbuchen
c~ i,--—~ - 4- ‚~ -‚ ~ -J- -~-. ~ 4- ~- - -~- 1 -~ fl - /~UeJ. ~a~asLerscna~zu-ig, Iflui~ ~. O~L,

PUS~I~L~IJO1~S11
Aumannai:~t der ~G,4/:-12 Huglar—$t. Pantaleon, ~it1~e12,P1~~

Pl a~aaus c~itt ~Ge~Einz_1~ es c‘~en
LII ~I~JJJL

Dauho~nmission der iX~, 4L:.12 ~~ug1ar—St. Pantaleon

Ingenieurbiiro Armin Iiulliger, ‘:-143 Dornach

]Zochbauamt (2) mit Planausechnitt KRP L~1r~tsiD~ter~

~gon Frei, enue1—D~iche1 3tr ‚ 4133 Pratte1n/LI~C~ LID~

r~ri~ Frei, a~enwo~ 1, Lt15 Lause~a /±~iC±P~ia~

Dr. iur, Victor lionteil, PUi‘srrecher und i;otar, (i-urze1i~.—
gasse ~i, 4500~

Amtsblatt_PubliI:ation:

Die Aenderung des Zoneni-lanes der iiinuohnorgorieinde

iiug1ar—~t. Pantaleon, iJnizonung von ~D Lr~ 15/:.5 vo:. do:~

Uohn-.Geverbezone UG 2 in die i~ernzone fl2, wird genehmigt,




